
x o Des kluqen und.Mcbts-verftSndigmHaus-VatterS

aebührend berechnen. Worbey aber dieses zu erinnern/ em jedes Psand em K opssjtüct / anderswo aber wemgee
5aß ein Herr nicht zugeben soll/ daß die Forst-Bediente gegeben wird. Oäpp^ <i,«5 t. 2. c .6. n. 372- wie dann
die Waldbussen-oder Straff Geiver/als ein ^-ccicjens dieFurstl. Braunschw. L .uneburglsthe Forst- und
oder Stück der Besoldung/ ha/b oderzum Theil bekom- ^olyord».^^0. 59.. p.z.unter den pfänden sol-
men/angesehen hierdurch mancher armer Mann aus gendenUnteMed machet/daß neMch von^erWe
^KeÄen beschwehret wird: sondern ein Herr thut wol ein Süber-Grojch / von einer Bare em NZarien-
daran/ daß er / gleich wie andern Dienern / also auch GrojA / von emer wagen-Reree fünff tNanen-
denen Forst-Bedi'enteneine auStrag!icheBesoldung ver- Grojchen. von einem Pferd ein Marien -Groschen/
ordnen lasse: damit sie nicht Ursach haben / untreu mit und von emem Schaffer oder Hirten f. Manen-
dem Gehöltz umzugehen/ und auf allerhand prsÄiquen Groschen genomen werden. ^6ci.Fürstl.Marburgr-
bedacht zuseyn /vici.^ov .28c.4 .§.l. bi2.^sli-.6ecjl. sche^>o!y Ordn.6e snno,6O2. arr. z. ö- 29 .Fürjrl.
pslar. ou .77. n .7. Le I>l»ur»rk. cle rsrionar. pag. 169. ^eW'ch-DarmstSttische ^cci6cnrsI-Ordn. cle am.o
Undweil indiestm Fall der Forst-Bedienten Anzeige/in- 1662. per roc. ö! Fürftl.ZSa^erifche Forst-Ordn.
demesiemitEydesPlicht beleget sind / geglaubet wird/ p .7. ric.2. allwo sunffzehenKreutzer vor das Pfand-
l ?crm «no.5ramm.6elervir.p«rlon.Iib.2 csp.,8.perroc. oder Anzeig-Geld gesetzet ist. nec non völ'pj. c t. ».
Als sollen sie erinnert seyn/ daß sie auch ihre Pflicht und 372. So sollen sie auch die Pfänder nicht bey M b
Gewissen bedencken/und nicht elwa aus Feindschafft/ halten / sondern / wann es möglich / noch selben Tag/

kommen mögen; wie es ihnen dann auch nicht gebühret/ der gepfändet/ sich im Ambt / oder wo das P^aud lieget /
die ienige / so sie erwischen und pfänden / zu schlagen / zu angibt/ und so viel angelobet/ daß er sich aufjedesma..,-6
verwunden / oder sonst übel zu rrsckren. Fürstl tvein- Erfordern wiederum stellen wolle / oder wann er/ a!s em
marische ^sorst-Ordn. »rr .9. §.4.8 Fürst!. Goch. Frembder/die Widerstellunng verbürget/in diesem Fall/
Wald - Ordn. srr. , 1. §. 4. Wiewolen sie die Wider- kan ihm dasPfand wol wieder abgefolget werden. Wc.nn
svanstige/so sich Pfand zu geben waigern/ oder sich vor eraberausTrotzundMuthwillendasPfandetlicheTäg
das Ambt zu stellen nicht angeloben wollen, wann sie der- un Nacht unangesuchet stehen lasset/in dieserBegebenbeit
selben mächtig werden können/wolgesänglich annehmen/ ist es etlicher Orton üblich / daß neben der verwurckten
oder auch nach bewandten Umstanden / auffelbigeKund- Sttaff der gepfändete jede Nacht und Tag sechzchen
schafft legen / und / wo sie mit der Zeit ihrer Herrschafft gute Pfenninge / einen Schilling / oder auch wol
Gebiet wiederumbetretten/Hernachmals gesänglich ein« mehr / und weniger geben muß. VicI. Reufch Plavi-
ziehen / und abstraffen / oder auch von deren Obrigkeit sthe Wald-lvrdn ciesnno i6zz. ric.20.Hohenloifche
die Stallung oder Abstraffung felbsten / nachdem ein< Forst-Wildbann- und Holy-Ordn. »rr. z/.allwo
oder das andereHerkomens/begehrenmögen. viä.Thur- von ^ocierarion der Waldbusen gehandelt wird;
Bayerische Forst-Grdn. p .7. rir.z.k.udr. von Straff Lonk.On.ä 8ec^en6orkk imT.FSr.p.z.c.zreA .6.
deren / so sich Pfand zu geben verwicdern/kc. Im» n.io. usc?us s6 lin.L?vopp1er.c.1'r.I ..2 .c .6.. n. 57z.
mittelst ist das Pfand-Geld nach den Gewonheiten der S- Z74. LrneK. ciorkmson. cool. 79. n. 46. ö-
Oerter unterschiedlich/ anerwogenan etlichen Orten vor UaKa.äejureLoloo.rl,.^/.

Das XXXl. Kapitel.

Von Latten / Hopssen-Stangen/Zann- und Wein-
Sleckcn»Holtz.

Jnnhalt. man von Oberherrlicher Seiten die den gemeinen Leuten
vergönnte Freyheit Brenn-Holtz zu fallen/ so weit exren.

1. Allzugrosse/denBauren imHoltz hauen und fällen gtgeben«, ljjrer / weil dardurch leichtlich das schönste Latten- und
nutz-,sollN das Lattten / ,c. Hopffen-Stangen- Leiter- Zaun- und Rechen-Holtz/!c.

wiliuschmdw kmMbrach.Mrde»^ Tah.r istdi-prd-
kauffen. Bauren können durch Muthwillen ihrer Holy. NUNg weit schöner / die ihnen Zwar das Holtz /SwMM-
Kerechtigkettverlustig werden. Sollen sich von den Forst, oder Klaffter-weise zueignet und abzuhauen vergönnet:

allein was das mi'ge Holtz und gute Baume/ als da sind /
find besser ,ur Ausbesserung der morastigen Wegen/ als das Estben/ Morn/ Ulmen/Zt. betrifft / die zu vorgenannten
Hvltz. Stucken dienen konnte / da hetst es: D»e Hand von der

§. i. Dutten / dann cs sind Sachen / die der Obrigkeit und
. ... dem Eigen Herrn entweder müssen vorbehalten/oder gar

geschiehet offters/ daß die ienige / sie nicht zu solchen Handeln liederlich verbrauchet werden.
^ styen nun Einheimische oder Frembde/de- §. 2. Wann nun aber für die Herrschafft selber/

nen em StuckHoltz niederzuhauen istzu- oder für die Unterthanen auf gegebene l.icen2, derqiei-
gestanden worden / alles groß und kleines chcn Holtz abzugeben / so haben die/ so Rechenschafft über

, , abräumen / es mag auch anderswobin der Wälder Abnehmengeben sollen / Vonnöthen ibre An,
taugen oder nichtNun mag es zwar wol Weisung/die sie den Unterthanen thun / so einzurichten /

seyn/daß sie in etlichen Orten sich dieses mit eingedungen damit kein schönes / gerad« aufkbiessendes/dünn- oder
kaben/ und also auf ilmr Seiten weder Betrug noch allein stehendes junges Holtz liederlich vv-derbet/ und
Diebstahl vorgehet: Allein man thut doch unrecht/wo weggeführet werde. Deßwegen sollen sie die jungen

Wal-
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Wälder darzu vorschlagen/inwelchen das junge Gehoch gen>:c. vor ein merckttcher Schade zuzefüger und
so dick bey- und neben einander stehet / daß es sonst ohne wie selbige dadurch ge/chmählerc«erden; lst zum
dem/damit dem übrigen nurLuffrund Raum zum wach- Theil von uns schon anderswo berühret worden / ;um
sen gemacht werden mochte / muste ausgehauenwerden. Theil aber aus denen in dem Text angeführten Ursachen
Doch ist hierbei) Acht zu haben/daß die groben Bauren abzunehme/so/daßin den Forst-Ordnungen nicht ohne
bescheidenmit diesemAushauenumgehe/undnicht diene- Ursach verordnet/daß auch hierauf gute Aufsicht geha¬
ben herum stehende Baumlein entweder zertretten / ab- ten werden solle, viä. Fürstl. rvemmar und Gstdai-
brechen/oder sonsten aus nachlassiger Weiß verletzen und sche rvalo^Ordn. -»rc. 4. n>8. 6? s». ro. und
verderben sollen. Fürstl. WürcenbergifcheForst-Ordn. p. z. rir. N)ie

L. z. Absonderlich lst auf die jenige Bauren ein es mit wie dem Wiedjchneiden gehalten weroen
wMames Aug zu haben / die mit Holtz an frembde solle / k ric. 5eqq. Icem. Hohenlois'che Forst Orvn.
und benachbarteOerter handein / ob sie nicht auch der- ric.29. JnderChurbayenswenForst^Ordn.p 2. ric.
gleichen zum Verkaufs auf den Marck bringen: Würde 8 ist hiervon also versehen. ..Wo in unsern Wäldern.»
man dergleichen erfahren/so muß man mit lang zaudern/ undHöltzern in den jungenSchlagenoder sonst/ das.,
fondern ihnen das Handwerck darnieder legen. Dann Holtz so dick stünde daß es den Raum zu wachsen nicht.,
sonstenkan es leicht geschehen/daß durch dieses heimliche hätte/und eins theils zu Latten tauglich / so solle dessen»
und überflüssige Vertäuen des jungen Gebotes / der ben mit guter Bescheidenheit/und also daß das dabey
Forst verderbet/und/wo man seine, am nöthigste gebrau- und nebenstehende Holtz nicht dadurch vernacbthe» iger.»
chen will/gleichsamleeres Stroh muß gerroschen werden, werde/soviel (damit das übrige so dann zum Gewächs..
Ware es aber ^?ache/ daß sich ein oder anderer Unter- seinen Raum und Lufft haben möge) gehauen/ausge
than/ der des Holtzschlages berechtiger ist / auf seine Ge- zogen / und um gebührlichen N)a!v Zinnst abgeaeben „
rechtigkeit berüffe. so muß man idnen die Sache nur werden. Da aber dergleichen Gelegenheit und Dicke.,
deutlich erklaren/und zeugen daß diese nur >0 lang stehen aufden Höltzern nicht vorbanden / sollen die <forstlcur„
könnte/so lange sie niKt zu ememmuthwilliqenverstum- zu berührten Latten ein/oder mehr frische Windbrüct?..
meln des Gchöltzes wurde : Weil nun aber dieses letztere und liegende Bäum/an Orten woes am meisten schad-.,
von ihnen geschehen/unddaher zu furchten ware/es moch- ljch / zu Seegschrötten verweisen und abgaben/ daraus „
te endlich der Gebrauch und die Nutzung des Geholtzes mögen die/so dessen bedörsstig -die Latten anSeegmüh-.»
der Herrschafft gar entzogenwerden so sollen sie/ wo sie len schneidenlassen/ und uns solch Holtz/gleichwie an .,
nicht derselbigen sich verlustig machen wollen / ins kunff-- dere Seegschröt/ so zu den Brettern gegeben werden /».
tige von dergleichen Frevel abstehen/ und das Verkauffenverwaldzinnsen-..
und Verführen in frembde Land und Herrschassten blei, Von den Hsvffen-Stanqen aber ist in dem nach-
ben lassen. Absonderlich aber niuß ihnen eingebmiden gesetzten neunten ^«.nachfolgendes verordnet: Gleich- „
werden/ daß/ wo sie auch dessen nur zu ihrer HaußNoth- ^ls follen die Hopffmstangen / anderer Ort nicht /..
durfft benöthiget waren/sie doch olches n .cht vor sich al- dann da derselben so viel und so dick stehen - daß sie zu.,
lein / nach ihrem Gutduncken / sondern nach geschehener andern und grössern Holtz nicht wachsen mögen/verwie-
Änsuchung bey den .^o^t gedienten nur an dem Ort / s^/ und dergestalt / wie Hieroben von Latten gemeldet /.»
d ».n er angewiesen/bey ^traffder Pfändung/abzuhauen gehauen und ausgezogen werden, ^clcl. K Nl.tt L-.lk ,»
sollen befuget und berechtiget seyn msnn.V. 2. conk.79. n.io l^dsp^.voc.^>oln^
^ .. ^ ^ ^ ^ ^ spar:-Rauff/ an welcher Stell besagter /^uror zugleich
soll auch bey demZauw und Wemstecken.Holtz mObacht ^iese Frag berühret: Ob die Hovffenstangen / Pf,hl

genomen werdm absonderlich aber ist vonnorneiidermn- ^nd Zaunstecken / unter der Venamsüna des /?ol^
gen wachfem eHoltzstattezuverschonen/well^der^cha^en begrisfen ^ Nnd / ob die Unterthanen - welche
grosser als der Nutzen//a fast gar kem Nutzen da:mit hauen oderzufahren <)errnL)lenftswl/e
wird zu machen seyn. Dann die ^einstecken/ so nicht ^huldig auch solche Scanaenund Steckenzufuhr
aus alten ausgewachsenen/sondein aus /ungenHoltzzu- anqehalten werden kennen ^ davon wir bereits
gerichtet und gehacket werden / danren nicht lana / uni. gehandelt haben. Lont. just, ttsdn. lurs
gehen zeitlich zu schänden/ das Aaun-Holtz aber in mngen Loloosr rk 292
gewachsigen Holtzzusammzuhauen/wäre diegrösteUn, - » - -
besonnenheit / da man selbiges ja leicht in den Waldern, (^.
von den stehend- oder liegenden Bäumen/ die ohne dem
sonsten wenigNutzen geben/und dem Verderben naher ^NEilen mit dem Zaun-- und XVeinstecken^Holy
alSdemWachsen sind/ bekommen kan. Doch muß man eben das jenige/was von den Ä.ateen und Hepf--
auch hier etwas sparsam seyn / und nur dieNothdmfft fenstangen Hieroben gesagt worden/ zu befahren ist: als
nehmen lassen: absonderlich aber gebühret sichs / daß / ist auch billich das unziemliche Aushauen derselben nicht
woStemezubekommensind/undStrassenodermora- zuzulassen : dann obwolen jemand bierinnensals einige
siige Wege ausgebessert werden müssen / man viel lieber Gerechtigkeit pr«ccn6iren und vorschützen möchte/so muß
sich dieser/als des Holhes bediene/ zumal da auch die sinn- doch derselbige bedencke daß er sothane Gerechtigkeitmit
pfigte und morastige Strasse bequemer und weit besser Maß gebrauchen müsse/ vici.l. 9. ibique vl). ff. c!e ls> vi>
mit Steinen als mit Holtz ausgefüllet werden mögen. ruc. WeßwegeninderChurba^erischenForst^Ordn.

^ p.2.»rc. ,2. hiervon abermalen nachsolqende Fürsehung
^ gethan worden: Nachdem durch die ZSlancken--.,

^ Zäun und Umsthr5t viel Holtzes verwüstet wird,»
zi. F.1.2. Z. soll hinführo zu keinen Blancken-Zaun noch Um-,,

schroe einiges Holtz aus unsern Waldern / ohn unser,»
!Zls benfungen Schlagen mit ^er<iussihttek> oder unserer Hof-Camer Vorwissen/nicht gegeben wer<„
)!?ung der L-atten / Sp'H Rmhen / 'Winden / den. Wer aber zu seinen Zaunstecken das Holtz von.,
Thonen/Schneisen-Sügel/Hopffen-Scan- Alters hero ab unsern Waldern zu nehmen im Ge.
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„brauch gehabt/dem oder denselben sollen unsere Forst- in e<?nc pro ^Lrario, hiervon nachdencklich also schreibt:
,'L.eut/um gebührlichenWald--Omnß / entweder zu „Zu beständiger Fortbringung dero in allen und jeden
„ geackerten Zäunen/ Aichen/Purchen/oder derglei- „ StädtennothwendigerKauffmannfchafften undHand-
„chen Stecken/auchAeter-Md/oder Gerten/oder »»thierungen/ ist viel darangelegen / daß die Weg und
„aber-zugcschranckcen saunen / ziemlich Schranck-- ,, Strassen im Bau und Wesen erhalten / die Stadt
„Holy und Aeste/ eines Mn Orts und Walds gele- fleissig gepfiastert/die Brücken ste-ff und wol untersetzet/
„genheit nach / und anEnkn/ da es den Waldern am „und die tieffesümpffigeoder von Wassergüssen zerrissene
„wenigsten schädlich/verweisen und geben. Undsonder- „Wege um jede Stadt wol ausgebessert werdemJnBe»
„lich jedes mals in Abqebung des Zimmerholzes/ „trachtung/daß/ wo die Zu- und Abfuhr/ so wol das
„Seegschrot und Schindel-Baum / dahin sehen/ob „Wand.'enzu Roßals Fuß etwas unbequem/bald auch
„ sie dieAest vom selben Holtz/ zu berührten geschrenck, „ hierdurch die Gewerbe selbsten darnieder ligen müssen /
„ een Zäunen/ nützlich hinbringen/ und dadurch anderer welches eben auch das jenige ist / was die Stand des
„stehender Baum/mit demSchneitten und abasten/ Ober-SachsischenLrayses in ihren ^onlriserinnert/
„zu diesen Schranck-Zkunen verschonen mögen/:c. auch eben deßwegen der PoliceyOrdn. (so bey denen

. -- ^ ^ Reichs-Abschieden zu finden )ebensals einen l'icej von
euncl. F. vei'd. Absonderlich aber gebühret Verbesserung der Vl?eg einverleiben zulassen/nachfol-
sichß. gender Massen vor gut a>?gesehen haben; Nachdem der

rechtliche Anmerckung anführen. Nach demmalen es und c ermassin rumilct/ auch m.e grossen oweygen
Äu,.,.schied,
öffentlicheL.andstrassen/Ddrffs- undpriv^r Wege/ »nv anvere^egega^zn^c/ooeroyne
so zu?rlvatGüttern führen. Vicj. 5ricjeric. Kuller in grosse L.cw- und Gebens-c^e.ahr/ und ^oeschadl-
er-Ä.rer.ferens.k.e5°i.s2.n.8.LesoI6.'7b.pr.vc)c.'Weg/ des Viehes undGesch.rrs/ Nicht mchr gere.-
Strassen/ :c. Le vierb. »ä 8peicje>. voc. Weg. vers. ^ werden können / sondern auch die Graben /
1)e lcineris. S:c. als wird von einen jedweden um besse- Strömn, und ^ache/ wegen nicht erfolgte? Auf-
rer Ordnung willen insonderheit zu bandlen seyn. Sauberung/gle.chsamgestopfft und zu-

Die freye offene L.andstrassen nun belangend/ ^lchlossn sind / daß dahero hm und wieder den
lieget die So/gfalt derselben dem Landes Fürsten oder Benachtbahrten.hrangranyendeAeckerund^te-
L.ands^errn ob / angesehen selbiger auch die Zoll und wemmet / un^- zunicht gemachet /
Weg-Gelder auf solchen einnimmet. v.i. auch d-e Durchfahrten verderbet werden; Solches
ES bestehet aber die erstberübrte Erhaltung der Land- A-r so wol um des redenden Manns willen/ als zu
straffen in zweyen Stücken: Erstlich / daß sie rein und Verhütt- und Abwendung vielerUngelegenhe.t ,a
sichersten: und dann vors änderte / daß sie durch manches grossen Unglücks / welches einen und an-
stattiae Ausbesserungzum wandle« tüchtig gema- dern daher leichtlich zustosien köndte/^e mcht we-
chet werden. I-«es betreffend / wird ein jeder mger zur Erhaltung guter Freundschafft unter d^n
L.ands-Herraustrücklich in denen gemein geschrieben ^^na^htbarten biUich ZU andern seyn wiU.
Rechten sowol/ als in den Reichs Lonstirurionen hierzu befehlen wir hiermit emsUich/undbey unablässiger
angewiesen/ wiezusehenexl.z.ö- iz.Cc!ec)Kc.perf.6. Strasse/daßcm,ederStand des Reichs be^
L: R. A. 6e »nno 1548. §. ferner zu noch mehrer be- X und Unterthanen / solche nachdrückliche
standiger Erhaltung des Ä.and - Friedens / :c. circ. Verfügung thue / daß dergleichen verfallene und
kn. k 6e snno i s s5,§. nachdem aber ein jeder Chur, rmmrte Srncken/Tamme/Steae/undverdorbe-ie
fürst/ :c. so gar/ daß er/ in Unterlassung dessen/ den durch tttff ausgefahrne und gefährliche/ durchbrochen/
Raube, eyverursachten Schaden gemeiniglich zu ersetzen abgcgrabne und verschmalerte/ wie auchmitpusch-
aehalten ist / v!6. ^lenoeb. Lons. 21. n. 28- V. i. Oec. werck zugewachsene L.and- und andere ZlVege / hm-
Lons. fZ4. n. 6. K ttippo!. k Lollib. clcincrem. Urb. wieder tüchtig und beständig gebessert und repsrirt/
csp. s.Iir.b. allermassen wir bey dem ersten Capitel des auch die vttstopffte Graben, Stromm/ZKache und
dritten Buchs /. 2. weitlaufftiger erörtert haben / wel- Führten/Aus- und Emlausse/so wett es einem ,eden
ches zu seiner Zeit pkil.-ppus L.andgraffzuHessen/ auf den Semigen zustchet/und oblieget / zu des
Christ seligen Andenckens wol beobachtet /wann er zu sa- ^Vassers ungehinderten Ablaufs gesäubert und
gen pflegt : kNan muß einen Fürsten erkennen bey ausgeräumet / und lederzeit »n richtigen Stand er¬
reiner Strassen/ guter Müny/ und Haltung gesche- halten / mithin reisende L.eut an chrem Vorhaben
kener Zusage. v>^. V^aremuncl. sd Ebrnberg.cje R.eZn. nicht gehindert / und solcher Gestalt bejchwehret
ludac>.cap.f.n.z7.Lc^rumZe.^^.L.L.7.rk.ll.I)isp.i. werden möchten. Solte sich aber ein und anderer
Dieses aber belangend/ist die ^andhabunu-und Ver- Stand hiermnen säumig und nachlassigerweisen/
besserungs-Sorgfalt/ der öffentlichen^andstrast und dieRaussmannjchafften / und andere reisende
sen/ dem Lands-Herrndeßwegen obgelegen / weilen nicht L.eute Rlage fuhren / so werden wir unsers Rayserl.
allein / absonderlich heut zu Tag ihm solche als ein vorneh-- hohen Ambts wegen / solche nachdrückliche An-
meö^eßsle zuftchen/ »ippoI. S c:<z!Iib.6.rr.>it. b. vers. ordnung Mit Einziehung der Zölle/und dergleichen
Lum ißirur: sondern auch / weilen selbigen von selbsten zu machen /auch durch unsern Cammer-Gsricbes-
höchstens daran gckgen / daß die Strassen wandelbar ge- kilcsln mit zuziehenden Zwang-Mitteln/ zu verfah-
halten werden : angesehen sonsten in Äerbleibung des- l'en lassen wissen, vickttippol. sLoll.6. tr.cs/i.5-^t.
sen nicht allein alle Handelschafften und Gewerb darnie- b. vers^ cumque bociie.
der liegen / sondern auch das Zollwesen einen mercklichen Diese Aufsicht aber auf die N?eg und Steg ist
Abgang spühret / weßwegm l>»ulu5 I^e^linus. I'r. vom von der hohen Obrigkeit uoterweilen gewissen Perso-
SürgerlichenStande Ls?. »6. spuä k»uk. neu aufgetragen worden / welche bey denen Römer»,Lur^,
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(.ur-il-ores visrum, viel. l. un. ff.^e vispudl. bey denen niltr. ^rebi -LpisLopscus ^ascjsdurLeiil Veroronuntt

Lranzosen wirres ciezponrs 6- ckemms. sse. wie es nnt Verbauung der «Llb -Te 'tctze aeoatren

van der Lrail 6e keZst. c. 94. öelolci. in ?b. pc. V. werden solle. 6c l^loclc. jid. 2. cie «rsr. c 77 n. 21.

L .anv -Scraß; 6c Morose, in odl. scll^F. ff. äs 8. l>. l(. oder/ daß durch eine sonderbare Gewohnheit und lanaen

bey denen Teutschen aber an einigen Orten ( absonder- Gebrauch das Gegenspiel beobachtet worden / anerwo»

lich zu Nürnberg) Weg. und Steg-Bereiter genennet gen in diesenFallen diese Last dene Unterthanen nach »Krem

wei den. vierkerr. m (.onun. ^bet. pr»«A. Lelolö. voc. Vermögen billig aufzubürden / gleichwie solches auch an

N?eZ-Ge/d. wie und auf was 5Vets aber die Wege vielen Orten beobachtet wird / worbey dann weoer die

zu machen undzurep»r-ren / insonderheit/ wie es Geistlichkeit/nochdieFremde/welchechreGütei in oem-

die Römer hiermit gehalten^ istbey dem schon össters selben <liKruÄ liegen haben/ zu verschonen sind. v,cl./. 11.

süeßirten ttippol. a Lollid. c. I. vers. mo6um üernevcii ff cle muner. 6c konor. 6c l. 7. L. 6e ^cct scici. ll.un.

Vj«5.Scc. anzutreffen. clenlp. säOr^.prov.^'urrenberZ. f. 282. N .7. Lo^er.

Immittelstwird allhier nicht uneben gefraget/wei- 6s colle<A. 0.9.0.18.6c krsnük.Q l<e52o. n ^6.

kn heur zu Tag absonderlich/die Aufsicht der Weeg ZurErhaltung derkandsirassin uns rvee^e aber/

»nd Sreeg / schon vorgedachter Massen / denenjem- ist unter andern auch vieles gehörig / daß oenen pn-

gen Obrigkeiten zukommet / in deren Bannen sel- v»c-Personen zu verbieten / das? sie nichts dahln

big« gelegen / ob sie solches aufeigne Rosten thun bauen / legen / oder werffen sollen / dadurch dcrset--
Mössen / oder ihren Unterthanen sochanc Beschwer- ben Gebrauch verhindert werden San. v. j. 2. tk. <io

be auflegen könnend BeywelcherFrag unterschiedliche loc. 6c iciner. publ.I.i. §. 20.6c le ^q. ff. n«quici .n oc.

Meinungen fürkomnien / wie zu sehen bey dem 5pe!iiel. pul,!. Gestalten es manchmalen zu geschehen pfleget / daß

lpec.jur. voc. weeg und Steeg/angesehen nicht wenig man ohn einiges Ansehen der öffentlichen Landstraß/Er-

«dafür halten / daß diese Beschwerde der ganyen Ge^ den grabet / oder Stein hauet/mithin dadurch solche Lö-

nuind obliege/weilen selbige den Weeg auch am meisten eher und Höhlen machet / die nicht allein denen Voi bey«

gebrauchet. vi6. l.unclensp.26 t^rcl.^rov.^ürtenberg. reisenden erschröcklich vorkommen / sondern auch dieselbe/
t .2Z2 N.7. Viv. I..z.clec.488- u. 1Z. Letolcl. in Ibell fürnemlichbey grossen Wassergüssen/ oder bey der kalten

pr. vc>c. weeg/ Straßen. Sc vietbcrr. »ll 8pei6el. voc. Winters-Zeit / da alles mit Schnee bedecket / in grosse

L.and-Straßen> Welcher Meinung aber andere wider- Gefahr setzen /welches demnach in keine Wege zu duiten

sprechen / und fothane Beschwerde dem L.ands^er:n »st. vi6. ?ecr. krici. ^in6 «n. cls inrercli<A. rir. z. n. 4^. öc

um deßwillen aufbürden / weil selbiger in Ansehung der 51. Wohin auch noch ferner dieses zu zehlen/ wann man

Zölle so wohl / als der aufdenen Land- Straßen begange- l' v. die Schwein oder anders schädliches Vieh auf jol-

nen Verbrechen / einen sonderbaren Nutzen davon ziehet, chen Strassen herumwühlen/und selbige dadurch vei der-

öpeiclel. c. l. vers. e cliverlo slii. Da hergegen noch an ^s ben lasset; tlippol. a Lollib. c. l. vers. s6 cuilionem. Zn

dere beede Meinungen verwerffen/des dafür Haltens/weil welchen wie auch obigen Fall demnach billig diejenige / so

die Landstrassen unter diejenige Sachen gerechnet wer- solches befchehen lassen/oderfonsten den Weegverderbet/

den / die niemandes eigen sind / deren Gebrauch auch/ die Kosten zur k.ep»rarur herzugeben / anzuhalten sind,

nach dem allgemeinen Völcker--Recht einem jedwe- keloiff 1K. pr. voc. Weeg / Serassen, zc. e. r. ff.

den frey stehet / daß alleL.andes-'^nwohner ohne al- <jeloc.publ.tru«n6. 6c rir. 6e vis publ Und so viel von

len Unterschied der Person / jedoch ein jeder nach der freien öffentlichen L.andstrassen. Die Dorffs-

l'roporrlon seines Vermögens/ zu solcher rep^ratur LVeeg aber belangend / ist deren ki.epsrstur und Aus-

conrribuiren musten. viä. liicol. (^osson. act conluer. besserung billig denenjenigen aufzulegen / so denselben öff-

^rrebse. srr. f. tol .sz. Le lec^. welcher letztern Meinung ters gebrauchen / srß. l. zo.ff li. öc l. 6. / 2. ff. ll

auch der vorberührte Zpeicleliuz in cir.loc.verl' slii äe. servir. vinclic. das ist/ denen Dorffs-und GemeindSi»

nique. beypflichtet. Weilen aber in einer absondert!-- keuchen.

chen Satzung RaifirFriedrichs des Andern / äe »n- Dic privst-ZlVeege aber müssen von denen/eniM

no i2z6. csp. 4. n.z. welche bey dem (^ottistto in seinen verbessert werden / welchen felbige zustandig sind. k>»n-

Reichs-Sayungen. I'. 1. p. 82. anzutreffen / nachfol- cffc. Viv. l.id. z. 6ec. 488. n. i l. Sc lecz^. ^lolin. rle s. 6c
gendesversehen/ daßalle die Aöll nehmen/aufU?afscr ).rra<I. 2. v.lp .707. 6i5eq. 6- ^unäerch ur. cir. Lom.

und L.and / denen U?eegcn und Brücken / mit tNa-- menr. fol. 282. pr. Wiewolen in diesen Fallen miteman-

chen und Nesscruna/ ihr Recht halten / auch dieje- der ebenfalls auf die unverruckte Obser vsne am mei-

nme' von denen sie söll nehmen / nach ihrer Macht/ sten zu sehen ist. Weilen aber bey Ausbesserung der Weeg

f> ftrn ihr Gewalt gehet / beleiren sollen / damit sie absonderlich der Landstrassen / sich öffters begiebet / daß

nichts verlieren mögen / immirtelst aber dieser / so denen daran stossenden Gütern und Aeckern geschadet/

sötchesbnchet/dem Reich ledig seyn solle/diese Sa-» und die Landstraß dadurch genichtet wird/ als hat der

?ung auch von denen 8uccelloren des Reichs nicht al- Grund-Her: weider diejenige / so solchen Weeg gema-«

lsin repeüret/v!cl.(Zolclstt.Reichs-Saiz .2 .p. l?.son, chet/billig dieses Schadens halber sich zu beklagen /

dern auch vondemChur-Fürsten zu Sachsen.^ i^.sotha- pr.ff. clevia publ. allermassen er sich auch dißsalls be-

ne Verbesserung der Weeg und Steeg denen Beambten schweren kan/wann durch die Erd und Koth/ so man bey

in einem absonderlichen KUa6sc anbefohlen worden. vi6. dieser Begebenheit in seinen Acker geworffen / sein Gut

Erledigung der Gebrechen 6e snno 1609. zu Tor- Schaden gelitten hat. viä.eujsc.k XN'elenb. »cl rir. v.

gau. tir.z.vonRenth<-Sachett.§.l f.sub^srZin.2)es- cle via publ. n. s. gestalten die Verbesserung der Land,

ftrung der L.andsirassen / Brücken und Vl?eege. ln Strassen ohne jemandes Schaden beschehen solle.

Lorp. /ur. 8sxoo. vovit. Zä'lt. p. I. pzg. zz!. als halt lenbec. c.!. Wann aber die Landstraß durch den Ge-

osst berührter ^ippol.ALMtb.c.I.verlI Kociie Koc onus walt des Wassers / oder durch das Erdbeben sich verlob-

dafür/ daß der L.ands-^>enoder die L.ands--Obrigkeie ren hat / in diesem Fall muß der Anstößer leiden / daß

eigentlich diese Beschwerde tragen müsse; Es wäre dann/ durch seinen Acker ein Weeg gemachet werde. 1. 14. /. i.

daß entweder die aus den Landsirassen erhobene Ein- ff.<zuems6m.isrv.amitr. ^clcl.L.I.^. 1.15.4?. rir.i

künffte / hierzu nicht reichten / viö. ^vrsmll. vn. cd. ulr. Mie man aber alsdann verfahren solle/ wann

Ppppp Z der
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der Landstraß zu nahe geacklrtrrorden / davon ist bey tyrem >^yv sagen werden / es dabey gelassen «er-
in dem Bayr. Ä.and,Recyc.rir. 2/. -rr. 7. nachfolgende den sötte / ob gleich cm anderer/ a!s ob chm etwas
Vsrsehung beschehen : Daß man nemlich ein ^und- von seinem Gruno genommen worden / vermeinen
schaffe aufbieten / und wie rveitund breir alsdann solle-. V.ö.V^t-i-snt-LZcr. cls lerv.euc. o-ls.4. c.4. n.
die Äelteste und Verständigste die Straß und Weeg 12. öc l^q.

Das XXXII. Kapitel.

Vom SMndelmaDn / Span- und Handwercker-Holtz.
Innhalt.

Aufdie Schmdelmacher muß man Achtung geben. Junges
Holtz ist schonen. TaugUchrsvon dcm untauglichen bcy
Zeiten abzusondern. Schindeln 1°ll>'n nicht im Forst ge.
hauen werden. 5>». Epänholtz woher es zu nehmen / h. z.
Das zur Kunst Ardett taugliche Holtz soll verschonet wer¬
den Wird denen Holtz Arbeitern gegen baare Bezahlung

überlassen. § i.
vO viel wir bißhno erinnert haben von der
^ Aufsicht / die man aufdas Verfahren de-

^ rer Leute/ die m Holtz hauen / haben foll/
fo viel gehöret auch davon auf die Schin¬
delmacher : dieweil auch diese jtch gerne an
das junge Holtz reiben / und über die be¬

dingte Grantzen / in denen sie nur altes ausgewachsenes
Holtz finden / sich unterstehen auszuschweiffen. Dahero
istvonnothen ihnen nicht nur allein dieses bey unausbleib¬
licher Straffe zu verbieten und zu untersagen / sondern
man muß sie weiters anhalten/ daß sie auch noch unter
dem angewiesenen alten Holtz einen Unterschied halten/
und das taugliche / nicht nur alsdann erst/ wann die Bäu¬
me schon verwüstet sind/ sondern gleich Anfangs / von
dem untauglichen absondern. Was sie aber tauglich fin¬
den / und deßwegen geschlagen haben / soll man sie nicht
im Forst lassen aushacken / sondern draufdringen / daß sie
solches bey Zeiten aus dem Wald nach Haus führen/ und
daselbst verarbeiten: fowirdihrer Faulheit gesteuret wer¬
den/ durch welche viel schöne Scheiter ohne Nutzen ver¬
faulen müssen/und das junge Holtz wird um so viel eher
Raum haben aufzuschießen / und in die Höhe zu wach¬
sen.

§.2. Das Spanholtz soll aus alten/schlechten/an¬
brüchigen Holtz/und aus den vondenmWald-Beamb?
len ausgezeichnetenund gekerbten Bäumen / gehacket
und gemachet werden. Wo man aber abgestandene/
Wind-fallige/ Wipfeldürre Baume hat / kan man sich mit
selbigen unterdessen behelffen / und des noch stehenden al,
ten Holtzes verschonen.

/.z. Alles geschlachteHoltz / das zum Zimmern/
Drehen/ und anderer Kunst-Arbeit tauglich wäre / soll
manwobl beobachten / damit es nicht durch verschwende¬
rische Hände abgetrieben/und zum Brennen verhauen
werde. Ware es aber Sache / daß einige Handwercker/
die von Holtz arbeiten / als da sind/ Wagner / Schreiner/
DrechÄer und derg leichen / sich deßwegen bey dem Forst¬
oder Wald-Bedienten angemeldet hatten / so kan man/
nachdem es wird rhunlicl/seyn / gegen den zur selben Zeit
gewöhnlichen abgelegten Werth / in ihr Begehren willi¬
gen/ und ihnen Anweisung geben lassen.

ReW-Amnerckungen.
XXXII. §. 1.

Dn denen Schindeln haben wir bey dem zebem
den Capitel dieses Buchs §. 2. gehandelt. wie
aber die Schindel zumachen / und was dai

bey zu beobachten / kan aus der Fürst!. V7euburg.
Forst-Ordn-p.2. srr.k z. so wohl als aus der Bayr.
Forst Ordn.p. 2. ric. 10.8.ubr. vom Schindel-Holz
zc. erlernet werden / in welcher letztern hiervon wohl be-
dachrllch also versehet» ; An denen Orcen / da das
Schindel-machenvon Alters herkommen / oder
noch / unvermeidentlicher Nochdurffc nach/ge--
braucht werden muß/ sollen unsere Forstmeisrer
und Förster/denen das Anweisen gebühret / denen
Schindelmachern frische Windbruch oder umge-
fallen« Bäume/ so Viel deren zu diesem Werckdienst-»
lich styn; wo aber deren nicht vorhanden / alsdann/
und ehe nicht/stehende Schindel-Bäume/Hochan
iLnden/ wo es am wenigsten schädlich/fürmmlich
aber an solchen Orten / da man sonst dergleichen
Bäum zu Seegschroren/Zimmern/ oder anderer
Nochdurffc / gany und unzerstücket nicht abfüh¬
ren mag / zu Schindeln verweisen. Und nachdem
nicht alle Bäume zum Schindel klieben tüchtig/
daher dann die unkundigen Schindler bißweilen
wol drey,vier oder mehr Bäume sÄllen/biß sieemen
tauglichen so sie arbeitn tonnen / finden / und die
andern alsdann liegen lassen / dadurch dann viel
Holy entweder verfauler / oder sonst unnüylich
hinkommt! So ordnen und seyen wir/ daß sich
fürtcr niemand des Schindelmachensunterziehe/
der dessen nicht kündig / und die darzu taugliche
Bäume eigentlich und wohl kenne/ und damit sie
hierinnen nicht leichtfertig/odernaß / und unsern
Wäldern zu Schaden handeln / so soll ein jeder/
dem aufsein Begehren (im Mangel derobgeschrie«
denen Windbrüch und liegenden Baum) ein stehen¬
der Baum verwiesen/ und er den fallen/ derselbe aber
hernach zum Schindel - klieben untauglich seyn
würde / zur Straff/ nicht allein denselben Baum
verwürcket haben / sondern auch doppelten waldF
Sinß darvsn geben. :c.

Hä §. 2. k. Op.
H?On denen Spanen / Lischt- und Schleiß-Holy
^ ist in vorbei ührter Bayr Forst-Ordn. p. srr.
lz. folgendes versehen : Nachdem die armen Leuth
sonderlich auf dem Land des Schleiß- und L-iecht-
Hotyes nicht entbehren können / wollen wir an
Orten /da sie dasselbige von Alters her auf unsern
Wäldern genommen / chnen solches »schmalen um
den geb»hrlichenWald--Zinßfolgen lasten. Doch
sollen unsere Beambee und Forst-Leur fürnemlich
dahin sehen / daß hierzu kein stehend / sondern lie--
gend^>oly und windbrüch verwüstn / oder auch/
da bißweilen in dem gefällten Brenn- und Roht-
Holy taugliche Spän- und Lischt-ziehen wären/
mägen etliche derselben / so viel die Nsthdvrffe er¬
fordert / ausgezogen / und um den Wald AM / wie
obstehee/ abgegeben werden Von welcöenSpänen
und deren Abhandlung in der Fürstl. Sachs^Gothai,

lwen
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schen Forst-Ordn. csp.». /. 11. fernerweitig dieses zu Z>2lß das zumSimmern und andernRünsten tüch-
lesen. VOann in den F/oß^Schlägen / oder zu Bau? tige-^oly nicht anderweitig verwendet /wem,
^>oly gefallet wird / viel dürres Reißholy oder gerader zum Brennen verbrauchet werden sott«/ist
Spane vorhanden/so soll es denen / welche es zu von uns bereits bey dem zo. La». dieses Buchs. 5. 2. Se
sammle« begehren / erlaube / und der Spön - Gro- z. erwehnet worden, ^cict. Chur-Bayr. Forst Ord»».
jchen von ihnen/ wie es jedes Orts gebräuchlich/ab- p. 2. srr. 4. R.ubr. das Zimmer--^»olynicht zu andern
gefordert werden. 466. krillck. ja Loouauzr.l'kel! Sachen / dann zu dem begehrten Bau ?u gebraut
pr.Lelolcl.voc. Span-Groschen. chen.tt.

^6 F. ulr.

Das XXXIII. Zapitel.
Bon den Wind- und SMee-brWgen / Wipfeldürren

und verdorbenen Holtz.
Jnnhatt. Zu verbrauchen. Wollte man aber auch dieser Sorge ent-

, . ... übrigst seyn/so kan man es Stamm-und Bäum weis/
5''' Wälder müssen von begleichen Hoch sauber MeiGet dem Augenschein nach schätzen und verkaufen / welche

Kauff.°h-machfd.da-Haumu»dW-gÄr-n^
grossen, weilen und bergichten Wälsem mir anjufangen, mögen: Allem / weil man hiermit vffters ln zweyfachen

wird angewiesen. Schaden kommet / indem bißweilen das Holtz zu wolfeil/. weg gegeben/bißweiien auch unter dem Wegbringen von
denen groben Bauren das iunge Hoitz machtig zu S^an«

S begiebt sich offt / daß entweder durch den gemacht wird / so ist besser sich des ersten Vorschlags
VH schwere Ungewitter und harte Sturm- ZU bedienen.

^ Winde / oder durch der häufig auf den . S-4^ Was mit dem Holtz anzufangen/daszu weit
dicken Aesten liegenden Schnee-Last die »m Wald/ oder auf hohen/ unwegsamen Gebürgen ist/
schönsten und besten Baume aus der Er- haben wir schon in dem 2 z. Capitel dieses Buchs aus
den ausgerissen / und über den Haussen HermLohneisen beygebracht/ und wird/ wann wir von

geworffen werden; oder es stehen auch wohl die Baume den K-eßsiibus und dem darzu gehörigen Floß Recht zu
ab/und verderben theils von sich selbsten/ theils weil sie in reden komme»»/ das nothigste dorten auch nicht vergessen
ihrem ersten Wachsthum an den Gipfel gestummelt wor- werden-
den sind: Wo nun also sich dergleichen Zufall ereignet/ v ^ s -
soll man darauf bedacht seyn / wie die Holtzer und Wal-
der von diesem Holtzwerck bald wiederum mögten gesau.
den und gereiniget werden: damit das junge Holtz an dem zz. §. l.
Aufschössen und Nachwachsen nicht gehindert / noch die z?«Mvn denen Windfällen/ Schneebrücken/Zltk
H°>tz-D..b- m dmWÄd migtm g«>°M °°« g-l°ck« Mundweroen.

!!?Achtens li/es mcbt aevon vörren Holy und Winvbruchen/:c. hiervon nach«
s folgendes hat; Sonderlich sollen alle unsere Forst-Leute.»
k-n / ..mi' ^ daran seyn /wo in unsern Wäldern und Höltzern ihrer.,
Äss-ra ^ ^ Verwaltung/ dürz Holtz oder Windbruch liegen/daß»

man solches keines wegs verfaulen/ noch unnützlich hin-»
!>»!.',nÄ-n / Ä kommen lasse / sondern dasselbe / da es zu Seegschröten/.»
n ^ vder andern besser nicht zugebrauchen/ in allweeg zu.»

Brennholtzausgehauen/ und daselb / sonderlich denen/,»
^-!s''!n ^ .!!I?s/(soohne Wald-Zinß/ mit Vorwissen / wie obstehet/.»
^ -ck ^ behültzte) verwiesen / und ja / so lang dergleichen dür:,»

und abgestandenes Holtz gewesen. Dahero ist zu rathen/ rer un,erer straff avgegeven welve.zc.
man begegnedlesemÜbel/und weil solches nicht bald an, z
derstgeschehenkan/ als mit Abschaffung dieser üblen Ge^
wohnheit/ so eigne man ihnen anderwärts ihre Besol- c?>AßdieVl?indfall/Schneebräch/Affcerschlage/
dung zu. und ander abgangigss Hol? / der Her:schafft

§. 3- Was aber das Holtz betrifft/ sokan man fol« zum ZSesken verkauffe / berechnet/ und keineswegs
ches in denen Frohndiensten von den Unterthanen / oder den Forst-Bedreneen als ein ^ccillens gelassen wcr^
dai zu mit Fleiß bestellten Holzhauern zusammen hacken/ den solle / ist in denen nachfolgenden Forst Ordnung n
und Klastrer-weis aufschlichten lassen; da dann sich leicht verseken. Vi6. Fürstl. Lveinmar. und Goch. ssortii
hernack Gelegenheit weisen wird/ seibiqes mit Nutzen zu Ordn. srt. z. c. 2. L.x. ö! i-. Fürsil. ZSayr. ^orfi,
verkauffen / oder von sich selbsten in die Kuchen und Oesen Ordn. p. 7. rir. 4. k.ubr» Daß die Forstleueh ausser

ihrer
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haben sollen ( an welcher Stell ihm auch für ihre Per« und Vl?tnvdrücv / jo auf oen -scyelv- u..v

son und zu ihrem Nutzen / Mg Gewerb mit Holtz zu trei- Gränizen fallen und überkommen, v. ool. pu

ben/ dajsclbige zukauffenundzu verkauffen/ beyernstli- voc. Wmdfall/Wmdorüct); aa andern Orten aber

eher Straff/ und Entsetzung ihrer Aembter / verbotten ein gewisses an Geld / Gecraio oder Holtz das',: empsa-

wird) Fürstl.N?urtmb. Forst-Ordn. p. 2. rir. von hen. v>6. Lhurf!.SöÄ)j.'L..?»,ds Oron. des Orrs zu

)iVmdfällen uttd Äffterschlagen. Grafl.Schrv .iry-> Lrancken. 6c snno isz,. toi. 16. «x «eqq. Wie ^bcr

bürg. RuoeWöt. Forst^Ordn. rir. 22. Gräfliche die nachlaßigsForst^Zbedienee so^vo^l/ als d:e cr«

Geollberg Forst^Grdn. rir. 6. Grafl. /,ol)enloische gennülzige zu desiraffen , kan aus demjenigen abge-

NOlldbantt-- und ^oly-Ordn. cic. 20. und Reusch- noinmen werden / was wir bey dein andern Cap. des

plauMe Wald^Ordn. rir. 6. Lcmf. ^er: von Se- dritten Vuchs/.s. von denen Seampren msZeme:»?

ckcndorffin, T. L. St. e. Z. c. z« reg. 6. a. 6. s- No> angemercket und erinnert haben.

Das XXXIV. Kapitel.

VomBrenn-Holtz.

Innhalt. ist / dieweil sie im Feld ohne dem wenig zu thun haben/und
also dieser Arbeit desto besser abwarten können. Was zu-«

h.i: Brenn.Holtz /wo es her zu nehmen. H.2: Wann und wi« sammen gehauen ist worden/richtet man in Klaffcern am/
tö^ubaeken. vsst da6^>a(^en deö^al)?^ gnt/ sl>!5bes nl^bt wöit^s>ti

stelle». Was m.t den Schciler.i ju thun. 4. Soll ball» " M/ wo «oicyes mcyt weit von oer ^trMN ge-
wkggesührcl werden. schlehet / so wird durch das Wegführen desto weniger

§ l Schaden am jungen Holtz geschehen.
/-4- Welche Brenn-Holtz in dem Forst gekaufft/

> N allen Waldern / wo Brenn-Holtz von oder sonsten die Beholtzungs Gerechtigkeit in demielben

den Unterthanen zu ihrer Nothdurfft/ haben/sollen auf das längste innerhalb Jahrs Frist lyre

^ oder für die Herzschafft soll gefallet wer, Scheiter aus dem Gehäg führen: damit es dem mngen

^ den/muß man mit bestem Fleiß alle schad- Holtz an Raum vor sich zu kommen nicht ermangeln mö-

licl?eUnordnung verhüten /und nichtge- ge. Kan man aber den lermin kültzer setzen /10 ist am

' dulten/ daß diezumBaueftünd anderer besten / man lasse sie im November oder l->eLcmt'e, . c>a

Holtz Arbeit taugliche und bequeme Baume / so liederlich ihr Fahrzeug ohne dem feyret / diese Arbcir verrichten,

abgehauen werden. Giebt es aber in dem Forst Wind- Absonderlich ist auf das Holtz gute Achtung zu haben/ das

Falle und anderes altes Holtz/ so ist der Befehl noch schar- unten an Bergen oder m denen Auen gehauen worde./

fer und genauer zu fassen / daß sie nemlich / bey sonst erfsl- damit es nicht von-plötzlich einfallenden Güssen mog^e

gender/ ernstyaffter Stra^/ so lang das schadhaffre ^zoltz weggeflößet werden. Nun ist zwar leicht zu helffen / wo

wahret / der übrigen gewachsigen und stehenden Baume man es nur an erhabene Oerter bringen laßt : Alle»,

verschonen sollten- Müste es aber ja / aus Mangel des weil doch noch einige Gefahr dabey / so ist am besten / man

andern / herhalten / so ist besser / man weise ihnen einen ge- eile mit nach Hauß / und lasse es dorten / in guter Sicher¬

wissen Schlag und Bezil ck nach dem andern an / als baß heit/ düu werden / und des Ofens erwarten,
man sie nach ihrer Willkühr hin und wieder herum v-,gi-

ren läßt / weil leicht dardurch der Wald auf einmal kan ^

liecht gemacht und abgeödet werden. kUi
§.2. Hat man?)?acbt den Holtzhackern die Zeit für- ^c?Ov.Z4.§. 1.

zuschreiben / da sie in dem Forst Brenn Holtz fallen sollen/

so wollte ich rathen / (absonderlich was das Nadel-oder MUAchdeni ^ bereits hm und wieder in diesem^ . .Q7. ^ Buch von Äbtteb-und ^ättuna des ZSrenn<?so wollte ,cy rathen ^av,onoerim)ivuv "Buckvon Abn'eb- und Fällung des Zörenn-»

klingende le'ch"« betr.ffc/ma^ MW ^olyee gehanu-lt; als wollen wir hier nur das.

in Kalch- Back- und Ziegel-Oefen/ oder zum B ,erbraucn beyfügen / was wir noch nicht ausdrücklich be-

und auf die Heerd gebrauchen /) daß wansoches^uch Gleichwie nun schon offtverstandner mas-

nacb dem Vollmond haue umfalle / diewe,l s nocy un " ^ leichtlichunangewlefen e'.mges HoHin denen
Wachsen und Schieben ist. Sollte es aber ^ HmschaWchm oder auch eigenchümlichen Wäldern/
Menge des Holßes / dessen man benöthlge^ware^ mcht ^ (?-Poißes/ oenen man venoryig» ivurr/ ...

Messe sich lang in dem Calender nach des Monds Ver- darinnen ein anderer die Jagd oder ^orst-GerefKt?-i5-,>

anderungen umzusehen / ists am besten/man schicke sich hat/zu fallen erlaubet ist. vicl.<Lkur--Savnlc!)e^i?!

indieZeit; halte aber unterdessen die Holtzhacker dahin Ordn. p. I. srr. l. 2. ?. 4. Le x. Notar. -54an /daßjie jovielals möglich/ solches glatt anderErden cap. zc>. §.2. b. libr. Also sollen i.)die ^orst Beamsi^

weghauen; welches seyn wird können / wann sich die vornemlich/dieAnweisung alsoversüaen/ dak^' ' ^ ^ - ^ . mi,wieder ein -lpr^^ ^^.^vaö

senn Wird können / wann ncy lne vornru"'^/

^MwMeme.i t.esen Stand zwiichenderWurtzelaus- nichthinund wieder emzlerWeis gehauen/ sondern ein

mabm SMer GestM kan bald eine junge Brüt nach- Platz miteinander furgenommen und abgeholtzet / elb.-
^ Ä5-N.M^anskommen - welches svat aeschiehet / wann ger auch so lang gehaget werde / biß das junge Holtz so

lana« langsam hoch geschossen / daß das Vieh die Gipfel nicht me5r er-

imd w'?mord m reiche« möge; und dieses alles zu dem End / damit neben

faulenunov ^Herschafften wird das Brenn- demaltengewachsenstchendenHoltz/mirderZeirimmer-

siolk fallen nur zweymat voraenommen / entweder im hin em mnges wieder herfumebracbt/ und nufgezug-lt
^^^r imAusaanadesWinters;welcheZeitdes- w?rdc. v.<z Fvrftl. Sayr. Forst^Ordn. p. i. -.rr.6.

wgmdi -dequ-mst-st-di«T°g>idmrmdUn «rIl )»nm MrstI>S5chrW-mmar.ondG«ch,S"st-Ordn.
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srr. ?. c. i. n. s. Fürstliche Braunschw. L.ünedurz. sie ihnie 6.) ein gewisses Maas fürschreiben/wielang sie
Forjt-Ordn. cip. -- Fürstliche Henneberg.N?ald-- die Scheiter bey den, Klaffter-und Malter-Holtz machen/
Hol-z^ und Forst-Ordn. 6« snno 1615. psZ.s7» 6c und wie hoch sie solche legen sollen, vi'6. FürstiV0emm.
Grafl.Stsllbcrg Forst-Ordn.cle snnc» i S^.src.y. Forst-Ordn src. z.c.2. §.6.Lc c.z. 5. i. ö! 2 ^nrstl.
Bey welcher Moltzung aber (2.) dieses ;ubeobachten/ Goch. rvald^Ordn. srr. z. c. z. Fürstliche ^essjche
daß immerhin «mge Saam-- und Mutter-Väum Marburg, Ordn. src. 2. Mrsti. xviirtenberz.
übrig gelass.'N/ auch solche von denen Forst-Bedienten be- Iagd--undLsrst--Ordn.p. 2. rir. z. K: Mrstj ZSa'sr.
zeichne! werden mögen. ZSayr. Forst--Ordn. p. 1. srr.7. Forst-Ordn. p. ?. -irr. z. 4. ö5 5. ^er! von Sec-

nec non p. 4. srr. 14. allwo die iLychen und kendorff imTF.St.p. z. c. z. reZ.6. n. z. Worbcy
Nttchen/solmiTIadel-Hollzstehen/ebenfalls anstatt aber selbige 7.) ihre Anweißs-Gebühren / Schreib-
der Muter und ^a^Bäum/ zu Brenn- oder Kohl- Stamm-- und Meß--Geldernicht eignen Gefallens
Hoitz ju verhauen verbotten werden. Nechst diesem sollen erhöhen / sondern sich mit dem / was die Henschaffr ver--
auch (z-)dieForst--Bediente darausbedachtseyn/daßordnet benügen sollen, vicj. Fürst!. ZVeinmar.und
wodün^okyoder^Vmdbrüchvorhanden/ selbigefür Gsch <?orsi-und Waid Ordn. arr.z.^ z.§. s.Liirst-
aklem andern stehenden Holtz angewiesen / auch die Äest liche Marburg. Holy-Ordn. cie snno 1^02. Mrj i.
undGipftl vsm gefällten Brenn<-Hsly mit aufge- hessisch- Sarmst^ot. ^ccicjt'nrzl - Ordn. snno
hauen/in die Klaffrer unter die andern Scheiter geleget 1K62. bc Reujck p!auifcbeN?ald>Ordn. cic. z. ^<16.
und abgemessen werden. Lhur-25ayr. Forst-Ordn. x. Her: von Seckendorff. im T F.St p. ?. c. ?. re^. 6.

n iO. in seinem getreuen Rcchnuk!gs-2oe-
<Zmbrcn. I-.L.c. 6. a. Z22.L< 5eczcz.ud.Lxemp!a.

4.

^.Ndll'ch und 8-) haben dieFsrst-Bedk'entebey Ab-
^ hauunZ des^renn-Holyes dieses zu beobachten/
daß selbiges in bestimmter Zeit abgeführet / und der

z.cir. !v.K 11.

^§. 2. Lcz.k. (^ap.

(TsAJe sie dann noch ferner 4.) sich dahin bearbeiten sol?
len/ daß das Brenn-Holy zu gewisser Zeit gehauen

werde / davon in der Cl?ur-Bayr.Fsrst-Ordn. p. z.
»> r. 1. die zwey Jahrs-Zeiten / nemlich Martini und
^iechtmessenfurgeschrieben worden: Vey der Fällung Schlag 'Zeraümet werde? welches m'd^Lbur Va^
stlbsren aber haben sie s.) dieses zu beobachten / daß die <?<>rst Ordn, p z. sn 2. bev Straff der Vcrwür-
Holyhacker die Stämme platt an der Erden wegha- gebotten ist.
rken. viel, uorac, juricl. sci czp. 2z. /. z- k. lidr. Icem daß

Das XXXV. Capitel.

Von Ausrenkung der Wälder.
Innhalt.

1. Ausreutung des Holtzes ist ;u ?->ten so nZthig als dessen
Erhaltung, h. 2. Smdgrobe Lxcell: mit vorgegangen:
Korst-Bcdicnte müssen acht darauf haben. h. z. Waö dar»
bey beobachtet werden soll.

§. 1.
Achdem wir bißhero gesehen / was zur Er¬
haltung des Walds dienen mögte / so ist
nun auch vomiörhen zu zeigen / wie ein

^Wald auszureuten / und was dabey zu
mercken seye. Dann es kan sich wohl eine
Zeit finden / da dieses so hoch vonnöthen

ist/ a'sjenes/ und da man viel lieber die Baume wird weg-
ais aufzubringen trachten : Gestalten dann diejenige / die
einen grossenVorrath anHoltz undwenig Felder haben/
genuAm werden bezeugen können / und wer sich die
Mühe nehmen will / von denen alten Baner,Leuten den
Zustand der Länder und Felder in und nach dem dreyßig
jahrigen Krieg auszuforschen / der wird leichtlich dieser
Wahrheit beysallm können.

§.2. Nun ist zwar nicht zu laucmen/daß bißweilen
ein grober Lxcek anfänglich darmit fürgegangen/ wann
einige nute Sauff-Brüder und liederliche Hauswirth/
ohne sich die geringste Sorge wegen ihrer Kinder und
Nachkommenzu machen / mit ihrem Holtz in den Tag
hinein gehauset/und selbiges bald da, bald dorthin/ ver¬
schleudert haben / biß endlich der eigenthümliche Holtz-
Schlag ausgeödet / das daraus gelöste Geld versoffen
und verspielet worden / unv der Nar: kahl und bloß da
sitzen mußte. Dich Lxcelle aber heben so wenig den guten

Gebrauch auf/ als man wegen der vollen Zapften Bi'ee
und Brandwein zu rrincken verbieten wird : Vielmehr
sind dardurch den Herschafften hin und wieder die Augen
eröffnet worden / auf der Unterthanen Thun in diesem
Stuck gut Achtzuhaben / damit ihreHoltz-Freyheit ih»
nen nicht selbst zu Schaden / sondern zu gutem und be¬
ständigen Nutzen gereichen mögte.

/. z. Deßwegen nun stehet es ihnen an wohl-bestell,
ten Orten nicht frey nach ihrem Kopf dergleichen etwas
sürzunchlnen/ sondern sie müssen / bey sonst erfolgender
gewissen Strasse/dieses ihr Vorhaben denen Forst-Be-
dienten anzeigen / die es dann an die hohe Obrigkeit brin¬
gen sollen; würde man nun bey darauf angestellten und
eingenommenen Augenschein sehen/ daß cs thunlich und
nützlich wäre / so wird des Bauren Vermögen und Zu¬
stand darneben in Bedencken gezogen: Findet man nun
im Nachfragen / daß er nicht genug Baufeld / und doch
das wenige bißher von ihm treulich gewartet worden:
ausser dem auch mit Anspann und Gesind genugsam ver¬
sehen ist / oder doch Mittel habe sich ein und anders noch
anzuschaffen / damit er die neuen Felder bestreiken könne/
und was dergleichen Beobachtungen wegen der Lehen/
des Zehenden / der Wildbahn und dergleichen mehr seyn
mögen: so wird es ihm vergönnet / doch auf solche Art
und Weis / daß der Obrigkeit an ihrer alten Forst-Ge¬
rechtigkeit nichts entzogen werde. Deßwegen wird insge¬
mein eine gewisse Steuer alle Jahr von ihnen gefordert/
und die neuen Felder werden unter die andern Grund-
Stücke gerechnet; welckes auch also in das Realster ein¬
getragen / und denen Nachkommenden zur Nachricht
verwahret wird.

Oqqqq Rechrs-



858 Deß klugen und Rechts- ver ständigen Ha u 6-Vatters
tcn / jeyt derZeit davon retchen / oder auch dieselben

Reutmaß/ chrerder Beambten Trachtens/ errra^

gen/undvonZStttigkeic wegen daraus zu >chlagen/

^ci Z5. oder wiedteftlben sonst UnszumDejrenbejlcllr und

zu Nuy gebrache werden mögen; darüber wir ly?

das Ausrotten der Wälder ohne Vor^ «en alsdann/desscnaltenha!b/undsön5crllch wie

WD» wissen und sonderbare LLrlaubnus der Her!- solche Reutmaß / zu Fürkommung künff i^-r he-

schafft nichtz»gelassen/und wann aus seinen fährlicher Erweiterung / vermarckcc werden jsl-

erheblichen Ursachen/ (vielleicht / da des Holtzeö die len/endlichen Vescheid geben wollen ^66. Grafl.

Menge vorhanden /und hingegen der?lecker und Wiesen Hohenloische Forst<Ordn.rir. io. allwo ne. ^auch

desto weniger sind) solche Rode-Aecker und Vliesen von Verzäunen solcher Wald- und Rad Guter ge-

zu machen erlaubet worden / daß man selbige denen handelt wird.

seinen zu messt«/einen gewissen Rode sinß darauf So kan auch dieses Rsde machen alsdann nicht

seyen/»nd solchen demAmbrs -Erb -Register/ wor- Mattet werden / wann ein anderer entweder die Ja-

unter der Forst begriffen / einverleiben lassen solle; ge»?s Gerechtigkeit oder dieForsil -Obrigleit o^er

haben wir bereits an einem andern Ort in dieftmÄuch eine andere Gerechtigkeit in einen solchen Wald her-
erinnert. Lonl'. «Lhurfürstl. Vayr. Forst-Ordn p. i. gebracht / welchen der Grund. Her: nunmehr ausrot-

»rr. 27. rubr. von Reut -Massenin verb. Als etliche ten / und zu Aeckern und Wiesen machen / mithin den

Iahrhero auf unsern Wäldern ündHölyern nicht Forst und Jagd-Herm seine hergebrachte Gerechtig-

wenig Reutmaß von Feldern / Wiesen und Wey-- seit Kemmen will / allermassen wir bereils Hieroben dar-

Hern gemache / dadurch dann neben andern Unord- gethan / wsrbey wir noch dieses einige mit anführen Mei¬

nungen/dieselben unsere Waider sehr erängert/ver-- len/waö beydemLons. -4. qv.i. n.6. Le

mindere und geosiget worden / gebieten wir allen 9. V. 2. von dieser Materie in nachfolgenden Worten

unsern Zöeambcen und Forst Ä.euecn / daß sie fort^ anzutreffen : Dicweit bann nun durch das Ausrotten

hin ohne Unser und Unserer Hof Lammer ZScwilll> des Holncs / 5pecies tuncii verändert / »nd aus

«ung einig Reuemaß ferner zu machen nicht aestae, HolyAecker und Wiesen gemacht worden / uns

ren / auch unsern Unterthanen ernstlich auflegen/ durch solche Veränderung denenHerzogen alle ih-

ihre jeyt innhabendeReuemaß/obneZSewilligung re Gerechtigkeit / so sie an solchem Holy haben/

weder heimlich noch off ntlich nicht zu erweitern entzogen wird/ die doch dreyerley ist/als die Jagd/

bey Entsetzung und Verlierung derselben Reuei Mästung / Nau- und Brenn<-Holy / deren keines

maß. Und nachdem billtch ist/daß wtrderovor der IhroF.Gn.haben und gebrauchen können / wann

Zeit und jeyo ailbereit gem achten Reuemaß aufbe^ das Holy weg ist: So folget auch / daß die von

rührten unsern Wäldern an start der Holy^u-- ZtV. an solchem Ausrotten unrecht gethan/dieweik

zung und Wald Zinßes, so wir sonst davon haben dadurch die Lonclirio der Herzogen clererior wor-

mogen / in Zinsen und Gülten gebührlicher weift ge-- den / welches doch nicht se^n soll / wie aus denen

nießen. So befehlend wir hiemie allen unsern Be, obgescdriebenen Rechts- Gründen zu ersehen ist. v.

ambten/daß sie innerhalb 6. tNonat/nach pudtici- l.^.L.ciL Zervit. öc aquz. Se l. r s. §.6.87. KI cie usulr.

rung dieser unserer Forst-Ordn, alle alte und neue Und obwohl ein jeder seiner Güter mächtig / und

Reuemaß / sie seyen vererbe oder nicht vererbt/ seines Gefallens damit gefähren kan / so hat doch

vermarckt oder unvermarckt an Aeckern / Wiesen solches den Verstand / daß es also zugehen müsse/

und Weyhern / ihrer Ambts--Verwaltung / mit al-- baß einem andern / der auch eine Dienstbarkeit und

lem Fleiß beschreiben / wo deren jedes gelegen / wie Gerechtigkeit an solchen Gütern hätte / durch /o/-

viel es Tagwerck / was die Innkaber derselben für che Veränderung kein Nachtheil zugefüget wer?

Gerechtigkeiten darbey / was sie auch davon für de. ^clchjuk. tlskn. cle/ursLolom'ar.

Nuyunghaben/ und dagegen an Zinsen und Gut» 265.8 269.

Ende des vierten BuM.

ReZts-Anmerckungen

Oe6
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